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1. ¦bersicht und Verfahren 

1.1 Dokumente 

Zur ºffentlichen Auflage gelangen folgende Unterlagen, die der Gemein-

derat am 12. August 2024 zu Handen der ºffentlichen Auflage verab-

schiedet hat: 

  nderung im Zonenplan 

  nderung in der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

 Gestaltungsplan èWindpark Lindenberg Teil Nordé 

 Gestaltungsplan èWindpark Lindenberg Teil S¿dé 

 Sonderbauvorschriften zum Gestaltungsplan Lindenberg (SNV) 

 Rodungsdossier 

 Umweltvertrªglichkeitsbericht: Abschliessende Voruntersuchung 

 Umweltvertrªglichkeitsbericht Netz: Abschliessende Voruntersuchung 

 

Zur Orientierung liegen vor: 

 Raumplanungsbericht vom 12.08.2024 

 Mitwirkungsbericht vom 26. Februar 2021 

 Abschliessender Vorpr¿fungsbericht vom 30. November 2023 

 Technischer Bericht vom 12. April 2024 

 Antragsunterlagen ESTI vom 12. April 2024 

 Aktionsprogramm Lindenberg vom 13. Mªrz 2020 

 Vereinbarung betreffend dem Windpark Lindenberg auf dem Gemein-

degebiet von Beinwil vom 25. Juni 2024 

1.2 Verfahrensablauf 

Verfahrensschritt Zeitraum 

Vorarbeiten Ab 2009 

Planungsentwurf 2015 bis Feb. 2020 

Kantonales Vorpr¿fungsverfahren / Mitwirkung April 2020 bis Juni. 

2024 

¥ffentliche Auflage August / September 

2024 

Beschluss durch die Stimmb¿rgerInnen Anschliessend 

Genehmigung durch den Regierungsrat Anschliessend 
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Verfahrensschritt Zeitraum 

Beschwerdeverfahren Anschliessend 

Baubewilligungsverfahren Anschliessend 

Bauphase Anschliessend 

Betriebsphase Anschliessend 

Tabelle 1: Planungsablauf 

1.3 Die Akteure 

1.3.1 Initianten 

Initianten des Windparks Lindenberg sind die Windpark Lindenberg AG 

und ihre Aktionªre (AEW Energie AG, CKW AG und Services Industriels de 

Gen¯ve). Die Initianten finanzieren die Planung und erstellen die Plandos-

siers zuhanden der Behºrden und der Bevºlkerung. 

1.3.2 Gemeinde Beinwil 

Die Gemeinde Beinwil sichert im Rahmen der Nutzungsplanung und mit 

dem Gestaltungsplan die rechtliche Umsetzung des Projekts. ¦ber die 

verªnderte Nutzungsplanung wird die Stimmbevºlkerung von Beinwil ab-

stimmen. Der Gestaltungsplan muss vom Gemeinderat genehmigt wer-

den. Die Gemeinde Beinwil war in das Planungsverfahren von Anfang an 

eingebunden. 

1.3.3 Bevºlkerung 

Die Bevºlkerung der betroffenen Gemeinden in den Kantonen Aargau 

und Luzern wurde im Oktober 2020 zur Mitwirkung eingeladen und 

konnte Mitwirkungsbeitrªge im Rahmen der ºffentlichen Mitwirkung ein-

reichen. Ergªnzend zum gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkungsverfah-

ren wird seit 2018 der Interessengruppenprozess gef¿hrt (vgl. Steue-

rungs- und Begleitgruppe). 

1.3.4 Steuerungsgruppe 

Die Steuerungsgruppe besteht aus Vertretern der Gemeinderªte Bein-

wil (Freiamt) und Hitzkirch, sowie aus Vertretern des Regionalplanungs-

verbands Oberes Freiamt. Sie ¿berwacht die Einhaltung der vorgesehe-

nen Prozesse des Interessengruppenprozesses. 



 

 

Windpark Lindenberg  12. Aug. 2024 

Beinwil (Freiamt)  Kt. AG 

Planungsbericht  Version 3.1 

 11 

1.3.5 Begleitgruppe 

Zusªtzlich existiert eine Begleitgruppe. Deren Zweck und Mitglieder sind 

in Kapitel 9 im Detail erlªutert. 
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2. Ausgangslage und Vorgehen 

2.1 Ausgangslage 

Mit Annahme der Energiestrategie 2050 hat sich die Schweizer Stimmbe-

vºlkerung im Mai 2017 zur Fºrderung von erneuerbaren Energien und 

zur Reduktion des CO2 Ausstosses ausgesprochen. Infolge zunehmender 

Nutzung der erneuerbaren Energien kommt deshalb der Windenergie 

eine bedeutende Rolle zu. Windenergie ist im Winter verf¿gbar, wenn die 

Wasserkraft und Solarenergie eine geringere Verf¿gbarkeit aufweisen. 

Geplant und gefordert ist bis 2030 ein deutlich hºherer Anteil von Energie 

durch Windkraft im Vergleich zu heute. 

Die Energiestrategie des Kantons Aargau sowie der Aargauer Richtplan 

sehen die Nutzung der Windenergie in Gebieten mit gen¿gend Wind-

energie vor. Aufgrund ihres grossen Windpotentials ist unter anderem 

auch die Region Lindenberg / Freiamt ideal geeignet. 

2.2 Vorhaben 

Die Windpark Lindenberg AG plant auf dem Lindenberg drei Windener-

gieanlagen (WEA) mit einer Nabenhºhe von 150 m. Dabei sollen zwei 

Windenergieanlagen nºrdlich im Gebiet Grod und eine s¿dlich im Gebiet 

Horben erstellt werden. Dieses Layout wurde im Rahmen einer umfassen-

den Standortanalyse eruiert (vgl. Kapitel 4 und 5, sowie Umweltvertrªg-

lichkeitsbericht Kapitel 5) und mittels einer Interessenabwªgung ¿ber-

pr¿ft (vgl. Kapitel 6). Der Windpark kann rund 25.2 GWh Strom (P751) lie-

fern und damit einen bedeutenden Beitrag zur Windenergieproduktion 

im Kanton Aargau und in der Schweiz. 25.2 GWh Strom entsprechen ei-

nem Jahresenergieverbrauch von rund 5'600 Haushalten2. 

2.3 Vorgehen 

Ausgangslage f¿r die Wahl des Lindenbergs als Standort bildeten das 

Konzept Windenergie Schweiz, das Windkonzept der Regionen Seetal Lu-

zern und Oberes Freiamt3, das Regionale Raumkonzept 2040 des Regio-

nalplanungsverbands Oberes Freiamt, der Richtplan des Kantons Aargau 

sowie die 2014 bis 2022 laufenden Windmessungen. 

 
1 P75 ist diejenige Jahresproduktion, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 % langjªhrig ¿berschritten wird. 
2.Haushaltsverbrauch gemªss H4 Profil. Dieses entspricht dem typischen Verbrauchsprofil einer 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und 

Tumbler (ohne Elektroboiler) und einer jªhrlichen Bezugsmenge von 4'500 kWh/Jahr. 
3 Regionales Konzept zur Ausscheidung von Zonen f¿r Windkraftanlagen, Regionen Seetal Luzern und Oberes Freiamt, 2012. 
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In einer ersten Phase wurden die raumplanerischen Rahmenbedingungen 

geklªrt. Im Rahmen dieser ersten Abwªgung wurde evaluiert, ob Wind-

anlagen grundsªtzlich mit den rªumlichen Gegebenheiten vertrªglich 

sind. 

Danach erfolgte eine Standortanalyse. In dieser wurde eruiert, wo und in 

welchem Umfang auf dem Lindenberg Gebiete mit gen¿gend Wind f¿r 

die Energiegewinnung durch Windkraft vorhanden sind. Sodann wurde 

eine Grobanalyse vorgenommen, welche in einer generellen Standort-

wahl m¿ndete. Die Grobanalyse hatte dabei auf die grobmaschigen Fak-

toren (Windpotential vs. Ausschlusskriterien) zu fokussieren. Dabei waren 

auch raumplanerische ¦berlegungen miteinzubeziehen. 

In einer zweiten Phase erfolgte das Detaillayout. Hier wurden weitere 

¿bergeordnete Vorgaben, technische Hindernisse, lokale Gegebenheiten, 

Umweltaspekte und die Kriterien der Begleitgruppe ber¿cksichtigt. Das 

Ergebnis war die potenzielle, punktgenaue Standortwahl f¿r einzelne 

Windenergieanlagen. Mitber¿cksichtigt wurden dabei auch politische 

Faktoren sowie die Meinung der betroffenen Bevºlkerungsgruppen und 

der Interessenverbªnde und -organisationen. 

Erst mit der genauen Standortwahl kann die Projektentwicklung und 

technische Umsetzung im Detail vorgenommen sowie der formelle poli-

tisch-raumplanerische Prozess gestartet werden. Der hier vorliegende Be-

richt nach Art. 47 RPV4 folgt in seiner Gliederung dem geschilderten Vor-

gehen. 

2.4 ¦berblick Planungsprozess 

Im Sommer 2020 reichte die Windpark Lindenberg AG Raumplanungs-

dokumente ( nderungen im Zonenplan und in der Bau- und Nutzungs-

ordnung), den Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften und das Ro-

dungsgesuch vorab an die Gemeinde Beinwil (Freiamt) ein. Als Doku-

mente zur Orientierung wurden ein Entwurf des vorliegenden Raumpla-

nungsberichtes gemªss Art. 47 RPV, der technische Bericht, das Plandos-

sier, die ESTI5 Planvorlage, das Aktionsprogramm Lindenberg und als Ne-

benprojekt eine Machbarkeitsstudie f¿r eine Wasserleitung vorgelegt. Die 

ebenfalls zur gleichen Zeit vorgelegte abschliessende Voruntersuchung 

basiert auf dem Pflichtenheft vom 12. Oktober 20176 und umfasst die 

Vorgaben der kantonalen Umweltschutzfachstelle Aargau7. Die einge-

reichten Dokumente ber¿cksichtigen ebenso Eingaben aus dem Interes-

sengruppenprozess. 

 

 
4 Raumplanungsverordnung, SR 700.1. 
5 Eidgenºssisches Starkstrominspektorat. 
6 Windpark Lindenberg, Voruntersuchung und Pflichtenheft, 12.10.2017, Windpark Lindenberg AG 
7 Stellungnahme der kantonalen Umweltschutzfachstelle, 13. Dezember 2017, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Umwelt 

Voruntersuchung Gemeinde Beinwil 
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Am 21. August 2020 wurden die Raumplanungsdokumente und die wei-

teren Dokumente zur Orientierung dem Departement Bau, Verkehr und 

Umwelt des Kantons Aargau (BVU) eingereicht. Unterlagen zum Netzan-

schluss gingen an das ESTI. 

Vom 12. Oktober 2020 bis zum 13. November 2020 fand im Mehrzweck-

gebªude in Beinwil (Freiamt) die Mitwirkung der Bevºlkerung im Sinne 

von Art. 4 RPG8 und Ä 3 BauG/AG9 statt. Diese wurde in Form einer Aus-

stellung durchgef¿hrt, in der alle Raumplanungsdokumente und Doku-

mente zur Orientierung inklusive der Unterlagen zur Umweltvertrªglich-

keit auflagen. Plakate an Stellwªnden stellten die Inhalte der Unterlagen 

verstªndlich zusammengefasst dar. Der Planungsbericht nach Art. 47 RPV 

sowie die Teilªnderung des Kulturlandplans, die  nderung der Bau- und 

Nutzungsordnung, der Gestaltungsplan, die Sondernutzungsvorschriften 

und die vor Ort gezeigten Plakate waren zudem auf der Website der Ge-

meinde Beinwil (Freiamt) wªhrend der Mitwirkung aufgeschaltet. 

Der durch die Gemeinde Beinwil (Freiamt) genehmigte Mitwirkungsbe-

richt vom 26. Februar 2021 wurde dem BVU (Departement Bau, Verkehr 

und Umwelt Kanton AG) zugestellt. Der Bericht umfasst Eingaben von 43 

Mitwirkenden und Beitrªge zu insgesamt 163 Punkten. 

Die Abteilung Raumentwicklung des BVU verfasste am 22. Februar 2021 

zuhanden der Gemeinde Beinwil (Freiamt) zwei fachliche Stellungnahmen 

zu den am 21. August 2020 eingereichten Raumplanungsdokumenten. 

Eine Stellungnahme bezog sich auf die Teilªnderung des Kulturlandplans, 

die andere auf den Gestaltungsplan. Gleichzeitig mit diesen Stellungnah-

men wurden die Pr¿fberichte zu den Geodaten ¿bermittelt. 

In der fachlichen Stellungnahme zur Teilªnderung des Kulturlandplanes 

war seitens des BVU die dringende Empfehlung ausgesprochen worden 

eine Stellungnahme der Eidgenºssischen Natur- und Heimatschutzkom-

mission (ENHK) zum Umgebungsschutz des Schlosses Horben einzuho-

len. Mit Schreiben vom 16. Juli 2021 erklªrte die Eidgenºssische Natur- 

und Heimatschutzkommission (ENHK) gegen¿ber der Abteilung Raum-

entwicklung des BVU, dass sie keine Veranlassung sehe, mit Blick auf die 

geplante Errichtung des Windparks Lindenberg ein Gutachten zu verfas-

sen. 

Ebenfalls in der fachlichen Stellungnahme zur Teilªnderung des Kultur-

landplanes war seitens des BVU empfohlen worden, dass die die Eidge-

nºssische Kommission f¿r Denkmalpflege (EKD) eine Stellungnahme zum 

Schloss Horben abgebe. Am 29. November 2021 fand vor Ort ein Augen-

schein durch die EKD statt. Dabei wurden das Schloss Horben und seine 

Umgebung begangen (vgl. Kap. 5.4.2). 

 

 
8 Bundesgesetz ¿ber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz), SR 700. 
9 Gesetz ¿ber Raumentwicklung und Bauwesen des Kantons Aargau, SAR 713.100. 

Einreichung der Unterlagen zur fachli-

chen Stellungnahme 

Mitwirkung 

Fachliche Stellungnahmen 

Verzicht Gutachten ENHK 

Begehung EKD 
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Am 28. Januar 2022 lud die Abteilung Raumentwicklung des BVU zu einer 

Besprechung zum Thema Stºrungspufferabstand um das Hochmoor Ball-

moos-Lieli ein. An der Sitzung nahm neben Vertretern der erwªhnten Ab-

teilung und des BVU auch solcher der Dienststelle Landwirtschaft und 

Wald des Kantons Luzern teil. 

Am 20.12.2022 wurden die Raumplanungsdokumente und die weiteren 

Dokumente dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons 

Aargau (BVU) zur abschliessenden Vorpr¿fung eingereicht. Die Unterla-

gen zum Netzanschluss wurden an das ESTI ¿bermittelt. 

Mit Schreiben vom 30. November 2023 erhielt die Gemeinde Beinwil 

(Freiamt) die abschliessenden Vorpr¿fungsberichte zur Planung sowie die 

abschliessenden Pr¿fberichte zu den Geodaten. Von der kantonalen Um-

weltfachschutzstelle ging am 29. November 2023 die Stellungnahme ¿ber 

die Beurteilung des Umweltvertrªglichkeitsberichts ein.  

Die Planungsunterlagen wurden aufgrund der R¿ckmeldung aus der ab-

schliessenden Vorpr¿fung sowie der Stellungnahmen ¿ber die Beurtei-

lung des Umweltvertrªglichkeitsberichts bereinigt.  

 

2.4.1 Mitwirkung 

Im Mitwirkungsbericht wurden die Antrªge in weiterzuverfolgende An-

trªge, aus welchen eine Projektdetaillierung hervorgehen konnte (Weiter-

bearbeitung) und Antrªge, die bereits abgeklªrt worden waren und damit 

abschliessend im Rahmen der Berichterstattung beantwortet werden 

konnten (Kenntnisnahme), unterschieden. 

Die zur Weiterbearbeitung vorgesehenen Antrªge wurden im Rahmen 

des Umweltvertrªglichkeitsberichtes weitergehend untersucht und die 

Ergebnisse daraus in die Planung integriert. So wurde unter anderem eine 

R¿ckbauverpflichtung (R¿ckbaurevers) im Rahmen des Baubewilligungs-

verfahrens festgelegt sowie zusªtzliche Vorschriften zur Eingliederung in 

die Landschaft in den SNV definiert (u.a. gleicher Anlagentyp, WEA mit 

Gittermast nicht zulªssig). 

Die einzelnen Mitwirkungsbeitrªge, sowie deren Beantwortung sind im 

Mitwirkungsbericht ersichtlich. 

2.4.2 Abschliessende Vorpr¿fungsberichte 

Die abschliessende Vorpr¿fung zeigte, dass die Vorlage die Genehmi-

gungsanforderungen an Nutzungsplªne mit Ausnahme der im Vorpr¿-

fungsbericht enthaltenen Vorbehalte erf¿llt. Die Planungsunterlagen wur-

den dementsprechend angepasst. Das Departement Bau, Verkehr und 

Besprechung BVU 

Einreichung der Unterlagen zur ab-

schliessenden Vorpr¿fung 

Abschliessende Vorpr¿fungsberichte 
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Umwelt des Kantons Aargau (BVU) sah bei folgenden Punkten einen letz-

ten Abstimmungsbedarf: 

 Anpassung des Gestaltungsplanperimeters auf Parzelle 134 

 Prªzisierung der SNV und BNO (u.a. bzgl. Befristung, Oberflªchen-

wasser, Ersatz, Befristung, R¿ckbau- und Kultivierung, Materialisie-

rung, St¿tzmauern IVHB-Konformitªt) 

 Prªzisierung des Planungsberichts (u.a. bzgl. Unterscheidung Art. 3 

NHG, Art. 6 NGH und Art. 18 ff. NHG, Miteinbezug kantonales Recht 

beim Schloss Horben, bedingte Umzonung, Ausf¿hrungen zu Terrain-

verªnderungen f¿r den Unterhalt) 

 Auf die inselfºrmige Gestaltungsplanpflicht-Festlegung sowie Aufhe-

bung der Landschaftsschutzzone auf Parzelle 134 "Chlimatt" ist zu 

verzichten. 

Der bereinigte abschliessende Vorpr¿fungsbericht liegt zusammen mit 

der bereinigten Vorlage ºffentlich auf.  
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3. Raumplanerische Rahmenbedingungen 

3.1 Bund 

3.1.1 Bundesinventare 

Auf Bundeseben sind die Inventare der Verkehrswege (IVS), der Land-

schaften und Naturdenkmªler und der sch¿tzenswerten Ortsbilder (ISOS) 

zu ber¿cksichtigen. Der Lindenberg ist keiner Landschaft von nationaler 

Bedeutung (BLN) zugewiesen. Aufgrund der Entfernung und der Lage der 

Inventarobjekte ist nicht von einer massgebenden Beeintrªchtigung 

durch die Windenergieanlagen auszugehen. Auch beim Bau und der Vor-

bereitung der Erschliessung werden die historischen Verkehrswege nicht 

tangiert. In der Nutzungsplanung und in der Baubewilligung sind die 

ISOS-Ortsbilder Wiggwil, Winterschwil und Hitzkirch zu ber¿cksichtigen. 

Aufgrund der Entfernung und der Lage dieser Ortsbilder muss nicht von 

einer ¿bermªssigen optischen Beeintrªchtigung ausgegangen werden. 

Weiter sind auf Bundesebene folgende Biotopinventare in Kraft: 

 Hoch- und ¦bergangsmoore 

 Flachmoore 

 Auengebiete 

 Amphibienlaichgebiete 

 Trockenwiesen- und weiden 

 

Angrenzend an das Gebiet auf Luzerner Boden liegt das Hochmoor von 

nationaler Bedeutung, Objekt HMI Nr. 78 "Ballmoos Lieli". Hochmoorob-

jekte m¿ssen ungeschmªlert erhalten werden. Zum Schutzziel gehºren 

explizit auch die Erhaltung und Fºrderung der standortheimischen Pflan-

zen- und Tierwelt und ihrer ºkologischen Grundlagen (Art. 4 Hochmoor-

verordnung, HMV10). Die Kantone haben ºkologisch ausreichende Puffer-

zonen festzulegen (Art. 3 Abs. 1 HMV). Bei der Planung neuer Bauten und 

Anlagen ist deshalb der notwendige Abstand zum Hochmoor im Einzelfall 

zu definieren (siehe Kap. 5.4). 

3.1.2 Konzept Windenergie 

Das Konzept Windenergie ist ein Konzept im Sinne von Art. 13 RPG und 

damit behºrdenverbindlich (vgl. Art. 22 Abs. 1 RPV). Konzepte enthalten 

keine rªumlich konkreten Festlegungen. So legt auch das Konzept Wind-

energie lediglich fest, wie die Bundesinteressen bei der Planung von 

 
10 Verordnung ¿ber den Schutz der Hoch- und ¦bergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hochmoorverordnung), SR 451.32. 
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Windenergieanlagen zu ber¿cksichtigen sind. Zudem zeigt es mºgliche 

Rªume mit Potenzial zur Nutzung von Windenergie auf. 

Die Karte des Konzepts Windenergie weist den Projektperimeter als Vor-

behaltsgebiet aus. Der S¿dteil des Projektperimeters (Horben) wird zu-

dem als Windpotenzialgebiet ausgewiesen. Dies bedeutet zum einen, 

dass die Grobanalyse des Bundes ein zu ber¿cksichtigendes Potenzial er-

kennen lªsst. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass sich 

aufgrund entsprechender Abklªrungen auch eine erfolgreiche Abstim-

mung mit den konkret in Frage stehenden Bundesinteressen erreichen 

lªsst. 

Die Onlinekarte des Konzepts Windenergie vermerkt zum Projektperime-

ter, dass sich das Gebiet weniger als 20 km von einem Militªrflugplatz 

entfernt befindet. Es handelt sich dabei um den Militªrflugplatz Emmen. 

Ebenso befindet sich ein Niederschlagsradar weniger als 20 km vom Pro-

jektperimeter entfernt. Dabei handelt es sich um das Wetterradar Albis. 

Diese beiden Bundesinteressen wurden abgeklªrt und es liegen positive 

Stellungnahmen der entsprechenden Bundesstellen vor (vgl. Kapitel 5.5). 

Damit ist das Gebiet f¿r die Windenergie nutzbar. 

3.1.3 Energiestrategie 2050 

Der Bundesrat und das Parlament haben 2011 den Grundsatzentscheid 

zu einem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie gefªllt. Die beste-

henden Kernkraftwerke sollen nicht durch neue ersetzt werden. F¿r einen 

Ersatz der entfallenden Produktion wird im ersten Massnahmenpaket zur 

Energiestrategie unter anderem auf die Ausschºpfung der vorhandenen 

Potenziale der neuen erneuerbaren Energien gesetzt. Bis 2020 soll die 

durchschnittliche Jahresproduktion aus neuen erneuerbaren Energien 

(ohne Wasserkraft) mindestens 4.4 TWh und bis 2035 11.4 TWh betragen. 

Die Energieperspektiven 2050 weisen der Windenergie ein nachhaltig 

nutzbares Potenzial von 4.22 TWh/Jahr zu. Mitte 2017 nahm die Schwei-

zer Stimmbevºlkerung die Energiestrategie per Volksabstimmung an. 

Das Parlament hat am 29. September 2023 zudem das Bundesgesetz ¿ber 

eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien beschlossen. 

Auch wenn die  nderungen des Energiegesetzes und des Stromversor-

gungsgesetzes noch nicht in Kraft sind, zeigt dies den Willen des Gesetz-

gebers, die Position (oder den Ausbau) der Windenergie zu stªrken. 

3.1.4 Nationales Interesse an der Windenergie 

Seit der Annahme der erwªhnten Volksabstimmung kommt einem Wind-

parkprojekt zudem ein nationales Interesse zu, falls die Jahresproduktion 
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20 GWh ¿bersteigt (Art. 12 EnG11 in Verbindung mit Art. 9 EnV12). Die Jah-

resproduktion des Windparks Lindenberg betrªgt 25.2 GWh (P7513) (vgl. 

Kapitel 8.7). Im Rahmen einer Abwªgung bedeutet dies, dass das Inte-

resse an der Produktion von Windenergie mit anderen Bundesinteressen 

gleichrangig ist. Gemªss Art. 12 Abs. 2 EnG entspricht das Interesse zur 

Produktion von Windenergie bei mehr als 20 GWh Jahresproduktion ins-

besondere dem Interesse nach Art. 6 Abs. 2 NHG14. Hat eine Behºrde ¿ber 

die Bewilligung des Baus einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien mit den oben beschriebenen Energieproduktion zu entscheiden, so 

ist das Interesse an der Realisierung dieses Vorhabens bei der Interessen-

abwªgung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Inte-

ressen (Art. 12 Abs. 3 EnG). Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem 

Inventar nach Art. 5 NHG aufgef¿hrt ist, so darf ein Abweichen von der 

ungeschmªlerten Erhaltung in Erwªgung gezogen werden. Damit sind die 

Schutzinteressen des Bundeslandschaftsinventars (BLN), des Inventars 

der Verkehrswege der Schweiz (VIVS) und der gesch¿tzten Ortsbilder der 

Schweiz (ISOS) als Inventare von Objekten von nationaler Bedeutung 

nach Art 5 NHG nicht mehr absolut. Ihre Interessen sind mit den Interes-

sen der Windenergie abzuwªgen. 

3.1.5 UVP-Pflicht 

Windparks mit einer installierten Leistung von mehr als 5 MW sind der 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung (UVP) unterstellt. Gemªss Art. 5 Abs. 3 

UVPV15 ist die UVP im Rahmen der Sondernutzungsplanung durchzuf¿h-

ren, wenn diese bereits eine umfassende Pr¿fung ermºglicht. Dies ist vor-

liegend der Fall. Der Umweltvertrªglichkeitsbericht beinhaltet nicht nur 

Aspekte des Natur- und Landschaftsschutzes, sondern alle relevanten 

Umweltaspekte, so auch Fragen des Immissions-, Boden- und Gewªsser-

schutzes. 

Der UVB liegt den Planungsunterlagen bei und umfasst alle Elemente des 

Windparks inklusive der parkexternen Netzanbindung (separater Um-

weltvertrªglichkeitsbericht Netz). 

 
11 Energiegesetz, SR 730.0. 
12 Energieverordnung, SR 730.01. 
13 Vgl. Fussnote 1. 
14 Bundesgesetz ¿ber den Natur- und Heimatschutz, SR 451. 
15 Verordnung ¿ber die Umweltvertrªglichkeitspr¿fung, SR 814.011. 
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3.2 Kanton Aargau 

3.2.1 Kantonaler Richtplan 

Der Richtplan des Kantons Aargau weist das Projektgebiet auf dem Lin-

denberg als Gebiet f¿r Grosswindkraftanlagen aus16. Gemªss den Pla-

nungsanweisungen bed¿rfen grosse Windenergieanlagen einer beson-

deren, regional abgestimmten Grundlage f¿r das gesamte Gebiet. 

Windenergieanlagen sollen an Standorten, die ¿ber gute Windverhªlt-

nisse verf¿gen und denen keine anderen ¿berwiegenden Interessen ent-

gegenstehen, konzentriert werden. Vorrang haben Grosswindkraftanla-

gen f¿r die kommerzielle Stromproduktion mit gutem Energieertrag17. 

Die Planungsanweisungen und ºrtlichen Festlegungen des Kapitels E 1.3 

legen fest, dass das Gebiet Lindenberg dem Planungsgrundsatz A ent-

spricht und zur vertieften ¦berpr¿fung der Eignung in Frage kommt. 

Im Rahmen des kommunalen oder kantonalen Nutzungsplans hat eine 

umfassende Interessenabwªgung zu erfolgen. Gemªss Planungsanwei-

sung 1.3 sind dabei die folgenden Kriterien zu erf¿llen: 

 Es ist aufzuzeigen, dass im betreffenden Gebiet in der Regel mindes-

tens drei gleichartige Windenergieanlagen erstellt werden kºnnen. 

Diese Anlagen sind sodann gemeinsam zu planen und auch gleich-

zeitig zu realisieren. 

 Geeignetes Windpotenzial (anzustreben sind 450 kWh pro Quadrat-

meter und Jahr). 

 Keine Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung (Richtplankapi-

tel L 2.5 und L 4.1). 

 Keine Moore und Trockenwiesen gemªss Bundesinventar. 

 Keine Grundwasserschutzzonen S1 und S2. 

 Abstand zu Wohn- und Mischzonen von mindestens 300 Meter. 

 Erschliessbarkeit und Ableitung der Energie mºglich. 

Planungsanweisung 1.4 legt ferner fest, dass die Erschliessung der Anla-

genstandorte in der Regel ¿ber das bestehende Strassen- und Wegenetz 

zu erfolgen hat. 

Mit dem Windpark Lindenberg kºnnen sªmtliche Vorgaben des Richt-

plans erf¿llt werden. Die Genehmigung des Richtplanes erfolgte im Au-

gust 2017 durch den Bundesrat. Der Pr¿fbericht des Bundes18 f¿hrt zum 

Gebiet Lindenberg zudem einen Genehmigungsvorbehalt auf. Dieser be-

sagt Folgendes: 

 
16 Richtplan Kanton Aargau, Kapitel E 1.3, 2017 
17 Planungsgrundsatz A, Kapitel E 1.3 
18 Richtplan Kanton Aargau, Gesamtrevision, Pr¿fungsbericht, Bundesamt f¿r Raumentwicklung, August 2017 
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èDas Gebiet Lindenberg wird unter dem Vorbehalt genehmigt, dass im 

Rahmen der nachgeordneten Planung in Absprache mit der Luftwaffe eine 

detaillierte Untersuchung ¿ber die mºglichen Beeintrªchtigungen der mi-

litªrischen Radarsysteme im Bereich des Militªrflugplatzes Emmen vorge-

nommen wird und auf dieser Grundlage f¿r den geplanten Windpark eine 

Lºsung ohne Beeintrªchtigung der militªrischen Anlagen und Systeme ge-

funden werden kann.é 

Nach Klªrung der Bundesinteressen mit dem VBS19 konnte dieser Vorbe-

halt ausgerªumt werden (vgl. Kapitel 5.5.3). 

3.2.2 Kantonale Energiestrategie 

Im kantonalen Richtplan werden f¿nf Standorte ausgewiesen, die èzur 

vertieften ¦berpr¿fung der Eignung in Frage kommené. Von den f¿nf 

Standorten sind drei im Richtplan festgesetzt. Der Windpark Lindenberg 

ist einer der drei festgesetzten Standorte und kann damit in die Nut-

zungsplanung ¿berf¿hrt werden. 

Der Kanton Aargau verfolgt in seiner Energiestrategie "EnergieAARGAU" 

den Ausbau der neuen erneuerbaren Energien. Die in dieser Strategie f¿r 

die Windenergie angestrebte Energiemenge von 50 GWh pro Jahr kann 

mit dem vorliegenden Projekt zu mehr als der Hªlfte gedeckt werden. Der 

Standort Lindenberg kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Errei-

chung der in der kantonalen Energiestrategie gesetzten Ziele beitragen. 

3.2.3 Schutzgebiete 

Der Projektperimeter befindet sich in einer Landschaft von kantonaler Be-

deutung (LkB). Dabei handelt es sich um Gebiete mit besonderer Eigenart, 

Vielfalt und Naturnªhe oder weitgehend unzerschnittene Gebiete mit ge-

ringer Belastung des Landschaftsbildes durch Bauten und Anlagen.20 LkB 

umfassen Kulturlandschaften, die typisch sind f¿r den Aargau und seine 

Regionen. Das von LkB eingeschlossene oder an LkB angrenzende Wald-

areal gehºrt ebenfalls zu den sch¿tzenswerten Landschaften. Der Wald 

wird aber nicht von LkB ¿berlagert, da gest¿tzt auf die Waldgesetzge-

bung21 der entsprechende Schutzstatus besteht. 

LkB sind langfristig zu erhalten. Sie dienen dem Erhalt und der Weiterent-

wicklung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und 

der naturnahen und ruhigen Erholung. Ebenso sind sie vielfªltiger Le-

bensraum f¿r Tiere und Pflanzen. Neue Flªchen mit Nutzungen durch 

Bauten und Anlagen, die den Schutzzielen widersprechen, sind in der Re-

 
19 Eidgenºssisches Departement f¿r Verteidigung, Bevºlkerungsschutz und Sport. 
20 Planungsgrundsatz A der L 2.3 Landschaften kantonaler Bedeutung, Richtplan Aargau. 
21 AWaG, SAR 931.100, Bundesgesetz ¿ber den Wald, SR 921.0. 
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gel nur zulªssig, wenn sie im ºffentlichen Interesse liegen und ihre Nach-

haltigkeit nachgewiesen ist. Ein grundsªtzlicher Anspruch auf Bewilligung 

von solchen Bauten und Anlagen in LkB besteht nicht. 

Windenergieanlagen kºnnen nicht kaschiert werden und werden somit 

Teil des Landschaftsbildes. Mit der Festlegung des Standorts im kantona-

len Richtplan wurde eine stufengerechte Erstabwªgung vorgenommen 

und die Vereinbarkeit von LkB und Windpark auf dieser Stufe f¿r gutge-

heissen. 

Im Rahmen der Umweltvertrªglichkeitsberichterstattung erfolgte eine 

weitergehende Pr¿fung der Landschaftsvertrªglichkeit. Diese kam zum 

Schluss, dass die Landschaftsfunktionen und die Qualitªten in der Be-

triebsphase bis auf eine Ausnahme gewahrt werden kºnnen. Die Aus-

nahme betrifft die Qualitªt der Freihaltung. Es wurde konstatiert, dass 

diese ð lokal wie auch hinsichtlich der grossrªumlichen Landschaftsform 

Lindenberg ð durch das Vorhaben vermindert wird. Aufgrund der beab-

sichtigten rªumlichen Entwicklung f¿r das Gebiet (Raumkonzept Aargau) 

sowie der im Richtplan formulierten Absichten f¿r die LkB wurde das Pro-

jekt Windpark Lindenberg insgesamt jedoch als vertrªglich beurteilt, so-

fern die vorgesehenen Massnahmen konsequent und vollstªndig umge-

setzt werden. 

Die im Umweltvertrªglichkeitsbericht Netz vorgeschlagene Massnahme 

N La ð 01 Ableitung elektrischer Energie, die dazu verpflichtet, die zur 

parkexternen Netzanbindung vorgesehene Mittelspannungsleitung zum 

Unterwerk Muri als Erdkabel zu verlegen, sowie die Massnahme N bzw. 

P AV ð 02 Erdverkabelung von bestehenden Mittelspannungsfreileitun-

gen f¿hren zu einer weiteren Entlastung bzw. Vermeidung von Einfl¿ssen 

auf die Landschaft. 

Durch Verwendung des gleichen Anlagentyps inkl. Farbgebung und we-

gen der Pflicht zu mºglichst geringen Terrainverªnderung in der Nut-

zungsplanung und dem Gestaltungsplan wird den Schutzinteressen der 

LkB weitergehend grºsstmºglich entgegengekommen (vgl. Umweltver-

trªglichkeitsbericht Kapitel 7.11.8 Massnahmen). 

3.3 Regionen 

3.3.1 Regionales Konzept 

Das regionale Konzept zur Ausscheidung von Gebieten f¿r Windenergie-

anlagen dient als Grundlage f¿r die Umsetzung und die behºrdenver-

bindliche Sicherung. Es dient zudem der Koordination der anschliessen-

den Nutzungsplanverfahren. Die Regionen Seetal (Luzern) und Oberes 

Freiamt (Aargau) koordinieren darin die Gebiete f¿r Windenergieanlagen. 

Das Konzept weist auf dem Lindenberg acht Gebiete ohne grundsªtzliche 

Vorbehalte gegen die Windkraft aus. Diese acht Gebiete werden in drei 
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Rªumen zusammengefasst. Ein Windpark ist dabei jeweils in einem dieser 

Rªume zur realisieren und muss mindestens drei Windenergieanlagen 

umfassen. Der projektierte Windpark Lindenberg kommt im Raum èLin-

denberg Osté zu liegen. 

3.3.2 Abkommen zwischen den Gemeinden 

Die rechtliche Sicherung des Konzeptes erfolgte am 27. Juni 2012 durch 

den Abschluss eines Abkommens zwischen den Gemeinden Hitzkirch, 

Hohenrain, Beinwil (Freiamt) und dem Regionalplanungsverband Oberes 

Freiamt bzw. dem regionalen Entwicklungstrªger IDEE SEETAL. Dieses Ab-

kommen sieht im Wesentlichen vor, dass sich die Standortgemeinden 

fr¿hzeitig in ihrer Planung miteinander koordinieren. Zudem sind min-

destens drei Windenergieanlagen mit gleichem Erscheinungsbild zu ge-

nehmigen, wobei diese optimal landschaftsvertrªglich zu platzieren sind. 

Dazu gehºrt auch das Beachten von kritischen Sichtbez¿gen bei der 

Hºhe der Anlagen. Der weitere Inhalt des Abkommens sowie der Umgang 

damit werden in Kap. 5.2.1 behandelt. 
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Abbildung 1.: Die drei Rªume f¿r Windpªrke auf dem Lindenberg gemªss dem Regionalen 

Konzept zur Ausscheidung von Windenergieanlagen. Die Nummern bezeichnen die acht 

Gebiete. 

3.3.3 Regionales Raumkonzept 2040 

Der Regionalplanungsverband Oberes Freiamt behandelte den Windpark 

Lindenberg im regionalen Raumplanungskonzept 2040. Am 7. Mªrz 2018 

verabschiedete die Abgeordnetenversammlung (als Vertretung der Ver-

bandsgemeinden) das Konzept. Dieses sieht Windenergieanlagenstan-

dorte auf dem Horben und dem Grod vor. Zugleich wird der Horben als 

Erholungsraum von ¿berregionaler Bedeutung ausgewiesen. Die unten-

stehende Karte zeigt den Bereich der Gemeinde Beinwil: 

 

 

 
Abbildung 2.: Gemeinde Beinwil im RRK 2040 mit Sondernutzung Windkraft und Erholungs-

raum ¿berregionaler Bedeutung. 

Die Erholungsrªume von ¿berregionaler Bedeutung werden im Konzept 

mit dem Interesse des Windparks gleichgesetzt. 
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3.4 Gemeinde Beinwil 

Der Bauzonen- und Kulturlandplan der Gemeinde Beinwil (Freiamt) in der 

Ausgabe 2011 sowie die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) weisen f¿r 

den Projektperimeter die f¿nf nachfolgend beschriebenen Zonen aus und 

machen folgende Vorgaben: 

 Landwirtschaftszone: Die BNO sieht vor, dass die Landwirtschafts-

zone in erster Linie f¿r die bodenabhªngige landwirtschaftliche und 

gartenbauliche Produktion sowie f¿r die innere Aufstockung und die 

Gewinnung von Energie aus Biomasse bestimmt ist. Jedoch sind wei-

tere Produktions- und Nutzungsformen zulªssig, sofern sie mit dem 

kantonalen und eidgenºssischen Recht vereinbar sind. F¿r Bauten ist 

ein nach allen Aspekten optimaler Standort zu wªhlen. Die Bauten 

haben sich, unter Wahrung der betrieblichen Erfordernisse, in Bezug 

auf Ausmass, Gestaltung und Stellung sowie der Umgebungsbepflan-

zung ins Landschaftsbild einzuf¿gen. 

 Wald / Naturschutzzone Wald: Die Naturschutzzone Wald dient der 

Erhaltung und Fºrderung seltener Waldgesellschaften und besonde-

rer Waldstrukturen als Lebensraum schutzw¿rdiger Pflanzen und 

Tiere. Soweit nicht anders festgelegt, sind die Bestªnde mit standort-

heimischen Baumarten und auf nat¿rliche Art zu verj¿ngen. Berei-

chernde Strukturen und Totholz sind zu belassen. F¿r den Wald sind 

weiter die kantonalen und eidgenºssischen Gesetze und Verordnun-

gen zu beachten. 

 Landschaftsschutzzone: Die Landschaftsschutzzone ist der Land-

wirtschaftszone ¿berlagert. Sie dient der Erhaltung der weitgehend 

unverbauten und naturnahen Landschaft in ihrem Aussehen und ihrer 

Eigenart, der Freihaltung im Interesse der Siedlungstrennung sowie 

weiteren kommunalen Interessen. 

 Magerwiese: Die Zonen der Magerwiesen und mageren Bºschungen 

bezwecken die Erhaltung von extensiv genutztem Gr¿nland mit na-

t¿rlich wachsenden Feldblumenarten. 

 Hecken und Einzelbªume: Die im Kulturlandplan bezeichneten und 

in der BNO aufgelisteten Hecken (inkl. Bªume innerhalb der Hecken) 

sind landschaftlich wertvoll und d¿rfen nicht beseitigt oder beein-

trªchtigt werden. Sie sind angemessen artgerecht zu pflegen. Einzel-

bªume bilden eine Einheit mit der Landschaft und sollten erhalten 

werden. 

 Kulturobjekte, teilweise unter Denkmalschutz / Gebªude mit 

Substanzschutz: Die im Kulturland- bzw. Bauzonenplan bezeichne-

ten und in der BNO aufgelisteten Objekte sind von besonderem kul-

turgeschichtlichem Wert. Sie sind zu unterhalten und d¿rfen grund-

sªtzlich nicht abgebrochen bzw. beseitigt werden. 
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 Grund- und Quellwasserschutzzone: Nºrdlich vom Grodhof befin-

det sich eine Grundwasser- und Quellwasserschutzzone. 
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Abbildung 3.: Ausschnitt: Bauzonen- und Kulturlandplan, Gemeinde Beinwil. Das Projektgebiet befindet sich am linken Bildrand. Ganz im 

Norden ist die Grund- und Quellwasserzone Sch¿rboden zu sehen, die innerhalb einer Landschaftsschutzzone zu liegen kommt. Die Land-

schaftsschutzzone, welche die gelbe Landwirtschaftszone ¿berlagert, setzt sich auch unterhalb des Groderwaldes (gr¿n) im Bereich Horben 

fort. Um die Landwirtschaftsbetriebe Grod, Sonneri und Horben finden sich Bereiche, die nicht dem Landschaftsschutz unterliegen und nur 

der unterlagernden Landwirtschaftszone zugeordnet sind. Im S¿den des Horbens finden sich diverse Hecken, Feldgehºlze und eine Mager-

wiese (orange). 

3.5 Wald 

F¿r die Erstellung der Windenergieanlagen sind, in einem ¿berschauba-

ren Umfang, sowohl temporªre wie auch permanente Waldrodungen 

entlang der bestehenden Strasse zum Horben nºtig. F¿r das Rodungs-

verfahren gilt das Waldgesetz auf kantonaler und Bundesebene. Das Ver-

fahren wird mit der  nderung der Nutzungsplanung / Sondernutzungs-

planung koordiniert. 

3.6 Kanton Luzern / REP Seetal 

Der rechtsg¿ltige Richtplan des Kantons Luzern macht allgemeine Aussa-

gen zur Fºrderung von erneuerbarer Energie (Kapitel E5 und E6). Unter 

Kapitel E6-1 werden die Anforderungen an Windenergieanlagen konkre-

tisiert: 

Windenergieanlagen sind in folgenden Gebieten nicht zulªssig: 

 in Naturschutzzonen, 

 im Schutzbereich von sch¿tzenswerten Ortsbildern und sch¿tzenswer-

ten Bauten und Objekten. 

Windenergieanlagen d¿rfen die Schutz- und Entwicklungsziele folgender 

Gebiete nicht wesentlich beeintrªchtigen: 

 BLN-Gebiete, 

 andere besonders sch¿tzenswerte Landschaften. 

Aufgrund ihrer grossen rªumlichen Auswirkungen und gest¿tzt auf Ent-

scheidungsgrundlagen des Bundes und des Kantons sind Windenergiean-

lagen durch die regionalen Entwicklungstrªger ¿berkommunal zu koordi-

nieren. Die Gemeinden ber¿cksichtigen die Vorgaben eines solchen regio-

nalen Standortkonzepts im Rahmen ihrer kommunalen Planungen. Die 

konkreten grºsseren Windenergieanlagen-Standorte sind in der Nutzungs-

planung auszuscheiden. 

Am 6. Juni 2023 beschloss der Regierungsrat des Kantons Luzern die 

Richtplanteilrevision zum Thema Windenergie. In der Richtplanteilrevi-

sion setzt sich der Kanton Luzern das klare Ziel, im Kantonsgebiet bis 

2050 250 GWh/Jahr Strom mit Windenergieanlagen zu produzieren. Zu-

dem werden kartografisch und tabellarisch 22 f¿r die Windenergienut-

zung geeignete Gebiete definiert. Dazu gehºrt auch ein Gebiet auf dem 
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Lindenberg auf Seite des Kantons Luzern sowie der dazugehºrige Wind-

energieanlagenstandort èWeienbrunnené. Der regionale Entwicklungs-

trªger IDEE SEETAL hat die Windkraftstandorte in seinem regionalen Ent-

wicklungsplan Seetal (REP Seetal) koordiniert und behºrdenverbindlich 

festgelegt. Im REP Seetal wird unter Kapitel 19 festgehalten, dass der Lin-

denberg die Windenergie f¿r das Seetal und die Nachbarregionen liefert. 

Die Region Seetal unterst¿tzt zur Erhºhung des Anteils erneuerbarer 

Energie den Bau von Windenergieanlagen auf dem Lindenberg. Der REP 

Seetal weist dabei (koordiniert mit dem Entwicklungstrªger im Freiamt) 

drei Rªume mit Standorten f¿r Windenergieanlagen aus. In einem Raum 

sind mindestens drei Anlagen zu realisieren. Die allenfalls daraus resultie-

rende zusªtzliche Freizeit- und Erholungsnutzung auf dem Lindenberg ist 

auf ein Minimum zu beschrªnken. 

Der Windpark Lindenberg hªlt die allgemeinen Anforderungen ein. Da 

zurzeit kein Standort einer Windenergieanlage auf Luzerner Boden zu ste-

hen kommt, ergibt sich kein Anpassungsbedarf f¿r die Ortsplanungen der 

Luzerner Gemeinden. 
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4. Standortevaluation - Grobanalyse 

4.1 Vorgehen 

Ziel der Standortevaluation ist es, einen Perimeter zu finden, in welchem 

die Erstellung von Windenergieanlagen unter Ber¿cksichtigung von tech-

nischen, politischen und raumplanerischen Aspekten mºglich ist. Dabei 

m¿ssen diverse Vorgaben ber¿cksichtigt werden. Die Evaluation erfolgt, 

indem die potenziellen Gebiete mit Wind um die mºglichen Ausschluss-

gebiete reduziert wurden und anschliessend in den verbleibenden Gebie-

ten eine erste Interessensabwªgung durchgef¿hrt wird (vgl. Abbildung 

4).  

Als Resultat liegt ein favorisiertes Gebiet vor (Grobanalyse), welches de-

tailliert gepr¿ft und optimiert wird (Detaillayout, Micrositing, vgl. Kapitel 

5).  

Aussagen, die das Gewicht von Interessen betreffen, werden in Kapitel 6, 

also der Interessenabwªgung nach Art. 3 RPV weitergehend begr¿ndet. 

Ebenso erfolgen dort die detaillierte Konfrontation und Abwªgung der 

Interessen. 

 

  

Abbildung 4.: Vorgehen zur Grobanalyse, Quelle: planteam S AG. 

4.2 Windpotentialgebiete 

F¿r die Erstellung eines Windparks gelten grundsªtzlich zwei Prªmissen22: 

 
22 Planungsvorgaben ergeben sich aus Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 
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 Ab 5 m/s Durchschnittsgeschwindigkeit im Jahr auf 130 m Hºhe eig-

net sich ein Gebiet f¿r einen Windpark. 

 Und: Je mehr Wind, umso grºsser die Energiegewinnung bzw. die 

Rentabilitªt des Projektes. 

Die aus den Windmessungen des Messmastes berechnete Windkarte 

zeigt f¿r den Perimeter Lindenberg folgende Ausgangslage (siehe Abbil-

dung 5): Grundsªtzlich eignet sich das Gebiet zwischen den Gemeinden 

Schongau / Hitzkirch / Buttwil im Norden und Hohenrain im S¿den zur 

Erstellung von Windenergieanlagen. Bereits hier ist ersichtlich, dass ins-

besondere auf den H¿gelkuppen das grºsste Potential vorhanden ist 

(Windgeschwindigkeiten ¿ber 5.2 m/s).  

  

Abbildung 5.: Windpotential Lindenberg auf 130 m, Quelle: planteam S AG. 

4.3 Ausschlusskriterien 

Mitunter aufgrund der Topografie und anderweitiger Nutzungsinteressen 

in der Umgebung ergeben sich sogenannte Ausschlussgebiete, in denen 

das Erstellen von Windenergieanlagen nicht mºglich ist. Die Summe der 

Ausschlussgebiete wird vom Potenzialgebiet abgezogen. Nachfolgend 

wird auf die f¿r die Bestimmung der Ausschlussgebiete massgebenden 

Kriterien eingegangen. 

Windgeschwindigkeiten 

in m/s 
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4.3.1 Siedlungsgebiete 

Gemªss einem Bericht der EMPA23 zu Windkraftanlagen ist gegen¿ber 

Siedlungsgebieten (ES II) mindestens ein Abstand von 450 m einzuhalten. 

Ansonsten muss mit einer ¦berschreitung der Planungswerte gemªss 

LSV24 gerechnet werden. Im Vergleich dazu schreibt der Richtplan des 

Kantons Aargau lediglich vor, dass zu Wohn- und Mischzonen ein Ab-

stand von 300 m einzuhalten ist. Aus Lªrmschutzberechnungen geht je-

doch hervor, dass zu Wohn- und Mischzonen der Abstand gemªss EMPA-

Bericht eingehalten werden sollte. 

Zu Einzelgehºften in der Landwirtschaftszone ist in der Detailanalyse ein 

minimaler Abstand von 300 m erforderlich, um den Planungswert der LSV 

einzuhalten. Die Einhaltung des massgebenden Planungswertes (ES III) 

wird bereits auf Ebene der Nutzungsplanung mit einem Schallgutachten 

im Rahmen des Umweltvertrªglichkeitsberichts nachgewiesen. 

  

Abbildung 6.: Siedlungsgebiete in der Umgebung Lindenberg, Quelle: planteam S AG (blau: 

Betrachtungsperimeter, Puffer: 450 m). 

4.3.2 Gewªsserraum und Grundwasserschutz 

Um die Vorgaben der Gewªsserschutzgesetzgebung einzuhalten, ist ein 

Raum von mindestens 28 m ab Gewªsseroberkante freizuhalten. Ebenso 

sind gemªss Vorgaben des Richtplanes des Kantons Aargau und des Kon-

zeptes Windenergie des Bundes Grundwasserschutzzonen der Stufe S1 

 
23 Lªrmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen, Eidgenºssische Materialpr¿fungs- und Forschungsan-

stalt. 
24 Lªrmschutzverordnung, SR 814.41. 
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und S2 freizuhalten. Die Grundwasserschutzzone S3 und der Gewªsser-

schutzbereich AU stellen keine Ausschlussbereiche dar (vgl. Kapitel 6.3.1 

Interessenabwªgung). 

  

Abbildung 7.: ¦bersicht Grundwasserschutzzonen, Quelle: planteam S AG. 

4.3.3 Wald 

Im Wald besteht gemªss Art. 5 Abs. 1 WaG25 grundsªtzlich ein Rodungs-

verbot. Nur in gut begr¿ndeten Fªllen darf davon nach einer Interessens-

abwªgung abgewichen werden (vgl. Art 5 Abs. 2 WaG). Dabei ist aufzu-

zeigen, dass keine alternativen Standorte ausserhalb des Waldes mit ªhn-

licher Qualitªt vorhanden sind, die Voraussetzungen der Raumplanung 

erf¿llt werden und der Standort zu keiner erheblichen Gefªhrdung der 

Umwelt f¿hrt. Wªhrend die beiden letzten Bedingungen wohl im Rahmen 

dieses Projektes zu erf¿llen wªren (Raumplanung und Umwelt), ist die 

Standortgebundenheit einer Windenergieanlage im Wald auf dem Lin-

denberg nicht gegeben. 

In der Richtplanzone des Lindenbergs bestehen mehrere Standorte aus-

serhalb des Waldes, die aufgrund der Hºhenlage ein ªhnliches oder glei-

ches Windpotenzial aufweisen wie diejenigen im Wald. Diese Offenland-

standorte finden sich in den Gebieten Grod und Horben. Dennoch wurde 

ein mºglicher Waldstandort im Groderwald gepr¿ft. Die Evaluation hat 

ergeben, dass die Auswirkungen auf den Wald stªrker ins Gewicht fallen 

als die damit erzielten Vorteile26. Aus diesem Grund hat die Windpark Lin-

denberg AG entschieden, sªmtliche Windenergieanlagen ausserhalb des 

Waldes vorzusehen. Zusªtzlich wªren mit einem Standort im Wald auch 

die Vorgaben von MeteoSchweiz (Freier Horizont des Meteoradars am 

 
25 Bundesgesetz ¿ber den Wald (Waldgesetz), SR 921.0. 
26 Rodungsbericht Kap. 1.1, CSD Ingenieure 2022 












































































































































































































































